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Bundestag beschließt Starke-

Familien-Gesetz 

Familien mit wenig Geld werden künftig stärker un-
terstützt. Das hat der Bundestag mit dem so ge-
nannten Starke-Familien-Gesetz am Donnerstag be-

schlossen (Drs. 19/7504). Das Vorhaben ist auf 
Druck der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten im Koalitionsvertrag verankert worden. 
 
„Familien halten unsere Gesellschaft zusammen. Fa-
milien zu stärken und zu entlasten, ist deshalb ein 
wichtiges Ziel“ – so steht es dort. Das neue Gesetz 
hilft Familien und Alleinerziehenden mit wenig Geld, 
weil damit der so genannte Kinderzuschlag erhöht 
und die Leistungen für Teilhabe und Bildung weiter 
verbessert werden. 
 
Der Kinderzuschlag ist eine finanzielle Unterstüt-
zung des Staates für erwerbstätige Eltern, deren 
Einkommen nicht ausreicht, um auch den Unterhalt 
ihrer Kinder ausreichend zu sichern. Der Kinderzu-
schlag funktioniert dann wie ein Zuschlag zum Kin-
dergeld. 
 
Er wird nun so erhöht, dass er zusammen mit dem 
Kindergeld und den Leistungen für Bildung und Teil-
habe das Existenzminimum der Kinder sichert. Das 
geschieht in zwei Schritten: Im Juli 2019 wird der 
Höchstbetrag für jedes Kind zunächst von bisher 170 
Euro auf 185 Euro monatlich angehoben. Zusammen 
mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen und dem 
Kindergeld erhalten Eltern dann bis zu 408 Euro pro 
Monat für ein Kind. In einem zweiten Schritt wird ab 
dem 1. Januar 2021 der Höchstbetrag entsprechend 
dem Existenzminimum angepasst. 
 
Zusätzliche Einnahmen sollen sich lohnen 
Für Eltern, die Kinderzuschlag bekommen, soll es 
sich lohnen, zusätzliche Einnahmen zu erzielen. 
Wenn das Familieneinkommen steigt, wird der Kin-
derzuschlag kleiner – bis es die Familie aus eigenen 
Kräften nur mit dem Kindergeld schafft, gut über die 
Runden zu kommen. 
 
Die Koalition schafft auch die harte Abbruchkante 
beim Kinderzuschlag ab. Stattdessen soll ein sanftes 
Auslaufen der Leistung erreicht werden. In Haushal-
ten mit Alleinerziehenden kann in Zukunft neben 
Unterhaltsvorschuss- oder Unterhaltszahlungen 
auch der Kinderzuschlag gewährt werden. 

 
Damit Kinder nicht in verdeckter Armut aufwachsen 
(das ist das Dunkelfeld der Nichtinanspruchnahme 
von Grundsicherung) öffnet die Koalition den Kin-
derzuschlag für Familien, die mit ihrem Einkommen 
knapp unterhalb der Bedarfsgrenze des Sozialge-
setzbuches II liegen. 
 
Außerdem wird das Antragsverfahren vereinfacht, 
indem der Zuschlag zukünftig für sechs Monate ge-
währt wird. Eltern müssen in diesem Zeitraum den 
Kinderzuschlag nicht neu beantragen – selbst wenn 
ihr Einkommen sich verändert. 
 
 
 

Bildungs- und Teilhabepaket wird erweitert 
Mit dem Gesetz werden auch Leistungen aus dem 
Bildungs-und Teilhabepaket erhöht und angepasst. 
Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe geht es 

darum, die Chancen für Kinder in der Kita und der 
Schule zu verbessern, so dass jedes Kind es „packt“. 
Das Bildungs- und Teilhabepaket richtet sich an Fa-
milien, die Leistungen der Grundsicherung, Kinder-
zuschlag oder Wohngeld beziehen. Diese Leistungen 
ermöglichen Kindern und Jugendlichen, an Bildungs- 
und Förderangeboten in der Schule oder in ihrer 
Freizeit teilzunehmen. 
 
Bereits zum Schuljahresbeginn 2019/2020 wird die 
Unterstützung für den persönlichen Schul-bedarf 
(Schulranzen etc.) von 100 auf 150 Euro erhöht. An-
schließend wird diese Leistung jährlich in gleichem 
Maß wie der Regelbedarf angepasst. 
 
Zusätzlich werden die Leistungen für die Teilhabe 
am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-
schaft für Aktivitäten beispielsweise im Bereich 
Sport, Spiel, Kultur, usw. von 10 auf 15 Euro mo-
natlich erhöht. 
 
Kinder können künftig auch dann kostenlos Nach-
hilfe erhalten, wenn sie nicht akut versetzungsge-
fährdet sind. Diese bisher bestehende Vorausset-
zung entfällt – was dazu führt, dass mehr Kinder 
durch Lernförderung unterstützt werden können. 
 
Die Notwendigkeit gesonderter Anträge als Leis-
tungsvoraussetzung für Schulausflüge, Schülerbe-
förderung, gemeinschaftliches Mittagessen und Teil-
habeleistungen fällt übrigens auch weg. 
 
Im Klartext bedeutet das: Die Fahrt mit dem Schul-
bus wird für Familien mit wenig Geld eben-so kos-
tenfrei wie das Schulessen. Die Voraussetzungen für 
Nachhilfe werden vereinfacht. 
 
Katja Mast, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, 
sagt: „Mit dem Starke-Familien-Gesetz sorgen wir 
für mehr Chancengerechtigkeit für Kinder. Das Ge-
setz folgt dem Maßstab: Wer mehr arbeitet, soll 
mehr in der Tasche haben. Es wird parallel zur Kin-
dergelderhöhung in Kraft treten. Das unterstreicht 
das Ziel der SPD-Fraktion, alle Familien in Deutsch-
land zu unterstützen.“ 

 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst:  
Kein Kind soll in Armut aufwachsen. Mit dem Starke-
Familien-Gesetz unterstützt die Koalition gezielt Fa-
milien, in denen das Geld knapp ist. Ein neu neuge-
stalteter Kinderzuschlag soll dafür sorgen, dass 
deutlich mehr Eltern zusätzlich unterstützt werden 
und nicht wegen ihrer Kinder auf Grundsicherung 
angewiesen sind. Für Kinder aus Familien, die Kin-
derzuschlag, Grundsicherung oder Wohngeld bezie-
hen, werden die Schülerbeförderung und das Schul-
essen kostenfrei. Außerdem wird der Zugang zu 
Lernförderung erleichtert und der Zuschuss zum 
Schulbedarf erhöht. 
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Ein Deutsch-Französisches 

Parlamentsabkommen 

Am Mittwoch hat der Bundestag das deutsch-fran-
zösische Parlamentsabkommen angenommen. Da-
mit ist der Weg frei für die neue Deutsch-Französi-

sche Parlamentarische Versammlung. 
 
Die deutsch-französische Freundschaft ist ein zent-
raler Baustein für ein friedliches und stabiles Europa. 
Nach den schmerzhaften Erfahrungen von Krieg und 
Chaos in Europa, arbeiten Deutschland und Frank-
reich seit den 1950er-Jahren unermüdlich im Dienst 
der europäischen Integration und der Vertiefung der 
Beziehungen zwischen beiden Ländern. 
 
Der Deutsche Bundestag und die Assemblée natio-
nale haben deshalb den 55. Jahrestag des Vertrages 
über die deutsch-französische Zusammenarbeit 
(Élysée-Vertrag) zum Anlass genommen, ein 
deutsch-französisches Parlamentsabkommen zu er-
arbeiten. 
 
Konkret sieht das Parlamentsabkommen eine 
Deutsch-Französische Parlamentarische Versamm-
lung vor, die die Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Parlamenten stärken soll (Drs. 19/8540). Der 
außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Nils 
Schmid nennt das Parlamentsabkommen "einmalig 
in seiner Art". 
 
Fragen der deutsch-französischen Beziehun-
gen  
Die Versammlung soll aus insgesamt 100 Mitglie-
dern bestehen, je 50 Abgeordnete aus Deutschland 
und Frankreich. Die Benennung der Mitglieder er-
folgt zu Beginn einer Wahlperiode und reflektiert das 
Stärkeverhältnis der Fraktionen in den jeweiligen 
Parlamenten. Der Präsident des Deutschen Bundes-
tages und der Präsident der Assemblée nationale ha-
ben gemeinsam den Vorsitz. 
 
Die Versammlung soll sich mit verschiedenen Fragen 
der deutsch-französischen Beziehungen befassen 
und kann Vorschläge erarbeiten oder Beschlüsse 
fassen, die jedoch nicht bindend sind. Sie werden 
dann den beiden Parlamenten als Vorschläge für ge-
meinsame Entschließungen vorgelegt. 
 
Die Versammlung tagt mindestens zweimal im Jahr 
öffentlich, abwechselnd in Deutschland und in 

Frankreich. Die konstituierende Sitzung findet be-
reits am 25. März in Paris statt. Zusätzlich sollen 
beide Parlamente mindestens alle vier Jahre als ge-
meinsame Versammlungen abwechselnd in den Län-
dern tagen. 
 
Die Nationalversammlung hat den Entwurf des Par-
lamentsabkommens bereits am 11. März 2019 be-
schlossen. 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: 
Der Deutsche Bundestag und die Assemblée natio-
nale haben den Jahrestag des Vertrages über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit zum Anlass 

genommen, ein deutsch-französisches Parlaments-
abkommen zu erarbeiten. Der Bundestag hat dieses 
Abkommen am Mittwoch angenommen. Damit ist 
der Weg frei für die neue Deutsch-Französische Par-

lamentarische Versammlung. 
 
 
 

Antiziganismus bekämpfen 

Der Deutsche Bundestag stellt sich dem Antiziganis-
mus entgegen – in seinen Anfängen und in allen For-
men, in denen er auftreten kann. Das Parlament hat 
am Freitag dazu einen Antrag der Koalitionsfraktio-
nen beschlossen (Drs. 19/8546). Antiziganismus ist 
im weiteren Sinne die Diskriminierung, Ausgrenzung 
und Verfolgung von Sinti und Roma. 
 
Deutschland trägt vor dem Hintergrund des lange 
Zeit ignorierten Völkermords, der systematischen 
Entrechtung, Erniedrigung, Deportation und Ermor-
dung von hunderttausenden Sinti und Roma im von 
Deutschland während des Zweiten Weltkrieges be-
setzten Europa eine besondere Verantwortung im 
Kampf gegen den Antiziganismus. 
 
Der Antrag macht deutlich, dass das Parlament be-
grüßt, dass der Bundesinnenminister „gemäß der in 
der Koalitionsvereinbarung vom 14. März 2018 zwi-
schen CDU, CSU und SPD getroffenen Abrede und 
nach fachlichen Konsultationen mit dem Zentralrat 
Deutscher Sinti und Roma ein Expertengremium 
einsetzen wird, das erstmals eine systematische Be-
standsaufnahme aller Erscheinungsformen des Anti-
ziganismus erarbeiten soll.“ 
 
Der Deutsche Bundestag regt weiterhin an, „dass 
ihm dieses Gremium im Jahr 2021 einen ausführli-
chen Bericht vorlegt. Er erwartet interessiert die 
Handlungsempfehlungen des Gremiums, um Anti-
ziganismus wirksam vorzubeugen und effektiv zu 
bekämpfen.“ 
 
Expertengremium in allen Ressorts unterstüt-
zen 
Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregie-
rung laut Vorlage auf, im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel „die Arbeit des unabhängigen Ex-
pertengremiums ressortübergreifend zu unterstüt-
zen.“ Die Ausformulierung konkreter wissenschaftli-
cher Fragestellungen und Arbeitsaufträge sollen der 

Entscheidung des Gremiums obliegen. Es müsse un-
abhängig seine Agenda festlegen können. Seine Tä-
tigkeit endet mit der Fertigstellung des Berichts. 
 
Außerdem soll die Bundesregierung jeder Form des 
Hasses gegen Sinti und Roma und dem Antiziganis-
mus schon im Entstehen in aller Konsequenz ent-
schlossen begegnen. Aufgabe der Bundesregierung 
sei es, die Minderheiten zu schützen, zu fördern und 
ihrer Diskriminierung und Ausgrenzung entgegenzu-
treten. 
 
Das Parlament regt beim Expertengremium an, 
„eine Bestandsaufnahme der Genese, Erscheinungs-
formen und Folgen des Antiziganismus in allen poli-
tischen und gesellschaftlichen Bereichen vorzulegen 
und dabei auch Antiziganismus in Form von Hass 
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und Drohungen gegen Sinti und Roma im Internet 
zu berücksichtigen“. 
 
Außerdem sollen die Expertinnen und Experten 

Empfehlungen formulieren, wie Programme zur Be-
kämpfung von Antiziganismus entwickelt und wei-
terentwickelt werden können. Ein besonderer 
Schwerpunkt sollte dabei auf Maßnahmen liegen, die 
auf Bundesebene umgesetzt werden können. 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst:  
Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sich 
dem Antiziganismus entschlossen und auf allen Ebe-
nen entgegenzustellen. Ein Expertengremium soll 
bis 2021 einen Bericht mit Handlungsempfehlungen 
erstellen, wie Antiziganismus wirksam vorzubeugen 
ist und wie er effektiv bekämpft werden kann. 
 
 
 

Teilzeitmöglichkeit für Frei-

willigen Dienste 

Am Donnerstag hat der Bundestag ein „Gesetz zur 
Einführung einer Teilzeitmöglichkeit in den Jugend-
freiwilligendiensten sowie im Bundesfreiwilligen-
dienst für Personen vor Vollendung des 27. Lebens-
jahres“ beschlossen (Drs. 19/7839). 
 
Bislang sind Menschen, die jünger als 27 Jahre sind 
und aus persönlichen Gründen keinen Dienst in Voll-
zeit absolvieren können, praktisch von der Teil-
nahme am Jugendfreiwilligendienst oder Bundesfrei-
willigendienst ausgeschlossen. Mit dem Gesetz wer-
den das Bundesfreiwilligendienstgesetz und das Ju-
gendfreiwilligendienstgesetz geändert, um auch die-
sen jungen Menschen den Zugang zu Freiwilligen-
diensten zu erleichtern. 
 
Voraussetzung für einen Teilzeitdienst ist ein „be-
rechtigtes Interesse“ der Freiwilligen an der Reduk-
tion der Dienstzeit. Dazu gehört zum Beispiel die Be-
treuung des eigenen Kindes, die Pflege von Angehö-
rigen oder die Teilnahme an arbeitsmarktneutralen 
Bildungs- oder Qualifizierungsangeboten. Zugleich 
muss auch die Einsatzstelle der Freiwilligen mit der 
Teilzeitregelung einverstanden sein. 
 
Sönke Rix, jugendpolitischer Sprecher, und Svenja 
Stadler, engagementpolitische Sprecherin der SPD-

Fraktion betonen: „Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten wollen langfristig erreichen, dass 
alle Menschen, die einen Freiwilligendienst absolvie-
ren wollen, auch einen entsprechenden Platz ange-
boten bekommen. Dazu leisten wir mit dem Freiwil-
ligendienste-Teilzeit-Gesetz einen Beitrag. Freiwilli-
gendienste sind deutlich mehr wert als sie kosten. 
Die SPD-Bundestagsfraktion steht an der Seite der 
vielen ehrenamtlich Engagierten.“ 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst:  
Künftig sollen Menschen, die jünger als 27 Jahre 
sind und Freiwilligendienste leisten, dies in Teilzeit 
tun können – wenn es dazu ein „berechtigtes Inte-
resse“ gibt, wie etwa ein eigenes Kind. 

Schutz von Geschäftsge-

heimnissen und mehr Schutz 

für Whistleblower 

Am Donnerstag hat der Bundestag die Umsetzung 
von EU-rechtlichen Vorgaben zum Schutz vertrauli-

cher Informationen, Know-hows und von Geschäfts-
geheimnissen in nationales Recht beschlossen (Drs. 
19/4724). Das Europäische Parlament und der Rat 
hatten mit einer Richtlinie vom 8. Juni 2016 die Mit-
gliedstaaten zum zivilrechtlichen Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen verpflichtet. 
 
Geschäftsgeheimnisse stellen oft einen erheblichen 
Wert für Unternehmen dar und sollen vor rechtswid-
rigem Erwerb, rechtswidriger Nutzung und Offenle-
gung geschützt werden. Doch gerät der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen dort an seine Grenzen, wo 
der Schutz öffentlicher Interessen überwiegen kann. 
 
Deshalb sollen Whistleblower-Aktivitäten durch die 
Richtlinie nicht eingeschränkt werden. Ein Whist-
leblower ist vereinfacht gesagt eine Person, die für 
die Allgemeinheit wichtige Informationen aus einem 
geheimen oder geschützten Zusammenhang an die 
Öffentlichkeit bringt. 
 
Die nun beschlossene Umsetzung der EU-Vorgaben 
geht über die bislang geltenden Vorschriften zum 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb und im Bürgerlichen 
Gesetzbuch hinaus und schließt eine Lücke. Sie 
schafft gleichzeitig einen angemessen Ausgleich der 
unterschiedlichen Interessen von Unternehmen, Be-
schäftigten, Hinweisgebern und Journalisten. 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst:  
Eine EU-Vorgabe schützt künftig sowohl so genannte 
Whistleblower, sorgt aber auch für einen Ausgleich 
zwischen öffentlichem Interesse und berechtigtem 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen. 
 
 
 

Afghanistan bei Ausbildung 

nationaler Sicherheitskräfte 

unterstützen 

Das Bundeswehrmandat für die Beteiligung bewaff-
neter deutscher Streitkräfte an der Nato-Mission RE-
SOLUTE SUPPORT in Afghanistan wird verlängert. 
Das hat der Bundestag in namentlicher Abstimmung 
am Donnerstag beschlossen (Drs. 19/7726, 

19/8424). 
 
Das gemeinsame Engagement der afghanischen Re-
gierung und der internationalen Gemeinschaft hat in 
den letzten achtzehn Jahren trotz vieler Schwierig-
keiten greifbare Ergebnisse hervorgebracht: Le-
benswichtige Transport- und Versorgungsinfrastruk-
tur wurde wieder hergestellt, das Bildungssystem 
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und die Gesundheitsversorgung haben sich grundle-
gend verbessert, Frauen spielen eine zunehmend 
wichtigere Rolle im öffentlichen Leben, und es gibt 
eine vielfältige Medienlandschaft sowie freie politi-

sche Debatten. 
 
Allerdings sind auf all diesen Feldern weitere An-
strengungen nötig, damit Afghanistan den Rück-
stand aufholen kann, der in den Jahrzehnten bewaff-
neter Konflikte entstanden ist. Denn gerade die letz-
ten Jahre haben gezeigt, wie brüchig bereits erzielte 
Fortschritte weiterhin sind. Die Regierung ist nicht in 
allen Landesteilen handlungsfähig; Korruption und 
Armut sind weit verbreitet. 
Auftrag der Mission bleibt es deshalb, die Leistungs-
fähigkeit der afghanischen nationalen Verteidi-
gungs- und Sicherheitskräfte zu erhöhen. Ziel ist es, 
die afghanischen Sicherheitskräfte in die Lage zu 
versetzen, die Sicherheitsverantwortung auf lange 
Sicht flächendeckend und eigenverantwortlich wahr-
zunehmen. Darüber hinaus kann die Bundeswehr im 
Notfall auch Personal der internationalen Gemein-
schaft, das im zivilen Wiederaufbau engagiert ist, 
unterstützen. 
 
Mit dem Beschluss wird das Bundeswehrmandat bis 
zum 31. März 2020 verlängert. Für die Beteiligung 
an der Mission können bis zu 1300 Soldatinnen und 
Soldaten eingesetzt werden. 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst:  
Das Parlament hat einen Antrag der Bundesregie-
rung zur Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter 
deutscher Streitkräfte im Rahmen der Nato-Mission 
RESOLUTE SUPPORT in Afghanistan in namentlicher 
Abstimmung beschlossen. Ziel ist die Ausbildung af-
ghanischer Sicherheitskräfte. 
 
 
 

Mittelmeerraum stabilisieren 

Der Bundestag hat am Donnerstag die Verlängerung 
des Bundeswehrmandats im Mittelmeerraum be-
schlossen (Drs. 19/7727, 19/8426). 
 
Die Nato-geführte Maritime Sicherheitsoperation 
SEA GUARDIAN soll wie im vergangenen Jahr im ge-
samten Mittelmeer eine Unterstützung zur mariti-
men Sicherheit und gegen maritimen Terrorismus 

leisten. Die Aufgabe der deutschen Streitkräfte 
bleibt es, einen Beitrag zur Seeraumüberwachung, 
zum Lagebildaustausch sowie zum maritimen Kampf 
gegen den Terrorismus und zur Beschränkung des 
Waffenschmuggels im maritimen Umfeld zu leisten. 
 
Der Antrag der Bundesregierung sieht weiterhin den 
Einsatz von bis zu 650 deutschen Soldatinnen und 
Soldaten vor. Die Mandatslaufzeit wird bis zum 31. 
März 2020 verlängert. 
 
 
Zum Hintergrund:  
Rund ein Drittel aller über See verschifften Güter 
und ein Viertel aller Öltransporte weltweit werden 
durch das Mittelmeer geleitet. Daher ist die Sicher-

heit im Mittelmeerraum für die Nato und ihre Mit-
glieder von zentraler Bedeutung. Fehlende staatli-
che Kontrolle über weite Küstenbereiche des Mittel-
meerraumes und anhaltende politische Instabilität 

in einzelnen Staaten eröffnen terroristischen Orga-
nisationen jedoch Rückzugs- und Herrschaftsräume.  
 
 
 

Beteiligung an VN-Mission im 

Südsudan (UN-Mission) ver-

längert 

Der Bundestag hat am Donnerstag die Mandatsver-
längerung für die Beteiligung der Bundeswehr an der 
VN-Mission UNMISS im Südsudan beschlossen. VN 
steht für Vereinte Nationen. 
 
Worum es geht: Auch acht Jahre nach seiner Unab-
hängigkeit hat Südsudan keinen Frieden gefunden 
und bleibt auf die Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft angewiesen. Zwar haben sich die Bür-
gerkriegsparteien im September 2018 auf ein Frie-
densabkommen geeinigt, doch die Sicherheitslage 
bleibt vor dem Hintergrund fortbestehender auch 
ethnischer Differenzen weiterhin angespannt. Zu-
dem sind von gut zwölf Millionen Einwohnern mehr 
als sieben Millionen auf humanitäre Hilfe angewie-
sen. Aktuell sind sechs Millionen Menschen von star-
ker Nahrungsmittelunsicherheit bedroht. 
 
Die Ausrichtung von UNMISS bleibt der Schutz der 
Zivilbevölkerung. Der deutsche militärische Beitrag 
besteht weiterhin in der Beteiligung von Einzelper-
sonal in Führungsstäben der Mission und Beratungs-
, Verbindungs- bzw. Beobachtungsoffizieren. Das 
Mandat wird bis zum 31. März 2020 verlängert. Die 
Truppenobergrenze soll weiterhin bei 50 Soldatin-
nen und Soldaten liegen (Drs. 19/7728, 19/8428). 
 
 

Beteiligung an VN-Mission in 

Darfur (UNA-MID) verlängert 

Das Parlament hat einen Antrag der Bundesregie-
rung beschlossen, die deutsche Beteiligung an der 
VN-Mission UNAMID in Darfur zu verlängern. VN 
steht für Vereinte Nationen. 
 
Die Entwicklung der Sicherheitslage in Darfur war 
2017 positiv. Die Regierung Sudans hat einen ein-
seitigen Waffenstillstand 2017 verlängert, und so-
wohl Regierung als auch bewaffnete Gruppen haben 

Kriegsgefangene freigelassen. 
 
Gleichwohl steht die Sudan-Sahel-Region vor gro-
ßen grenzüberschreitenden Herausforderungen und 
vor ungelösten politischen Konflikten, die womöglich 
zu einer Destabilisierung der Region führen. Eine 
Bewältigung dieser Herausforderungen ist ohne die 
Unterstützung der internationalen Gemeinschaft 
nicht vorstellbar. Deshalb bleibt die VN-Mission UN-
AMID zum Schutz von Zivilisten und zur Begleitung 
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der politischen Verhandlungen bis auf weiteres un-
verzichtbar. 
 
Die deutsche Beteiligung an UNAMID wird bis zum 

31. März 2020 verlängert. Die Truppenobergrenze 
von 50 Soldatinnen und Soldaten soll bestehen blei-
ben. Der deutsche militärische Beitrag wird wie bis-
her im Wesentlichen in der Beteiligung von Einzel-
personal in den Führungsstäben der Mission beste-
hen (Drs. 19/7725, 19/8430). 
 
 
 

SPD-Fraktion fordert Förder-

programm Mobilfunk 

Die SPD-Bundestagsfraktion schlägt ein Bundesför-
derprogramm Mobilfunk vor, um die Regionen zu 
versorgen, in denen sich Investitionen für Telekom-
munikationsunternehmen finanziell nicht rentieren. 
Dort, wo der Marktausbau versagt, muss der Staat 
eingreifen und für die Infrastruktur Sorge tragen. 
Nur so können die sogenannten ‚weißen Flecken‘ ge-
schlossen werden. Dazu hat die Fraktion am Diens-
tag ein Positionspapier beschlossen. 
 
Noch immer gibt es zahlreiche Funklöcher in 
Deutschland. Das ärgert viele Menschen Tag für Tag. 
Immer wieder ist die Rede von abbrechenden Tele-
fonverbindungen und einem langsamen mobilen 
Netz. Diese Funklöcher müssen endlich geschlossen 
werden. 
 
Ursächlich hierfür sind auch die Versorgungsaufla-
gen, die von den Mobilfunknetzbetreibern bisher er-
füllt werden müssen. Die waren bei der Frequenz-
vergabe für das LTE-Netz an der Versorgung von 98 
Prozent der Haushalte und nicht an der Versorgung 
der Fläche ausgerichtet. Deshalb gibt es zum Bei-
spiel entlang wichtiger Verkehrswege immer noch 
Netzausfälle. Konsequenz: Eine zuverlässige Nut-
zung des Mobilfunks für Telefonie oder mobiles In-
ternet ist nicht überall sichergestellt. Angesichts der 
Bedeutung mobiler Technologien ist der Maßstab 
‚Haushalt‘ heute nicht mehr zeitgemäß. 
 
Mobiles Internet in jeder Wohnung, entlang je-
der Strecke 
Ziel der SPD-Fraktion ist ein flächendeckendes Mo-
bilfunknetz mit LTE (4G) und darauf aufbauend 5G. 
Deutschland braucht schnelles, mobiles Internet bis 

zu jeder Milchkanne. Das heißt nicht nur in der eige-
nen Wohnung, sondern auch entlang von Straßen, 
Bahnstrecken und auf dem Land. Zur Erreichung 
dieses Ziels schlagen die Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten mit diesem Positionspapier kon-
krete Maßnahmen und Instrumente vor: 
 
So sollen – im Rahmen europäischer Vorgaben – die 
rechtlichen Rahmenbedingungen so ausgestaltet 
werden, dass sich die Mobilfunkabdeckung für alle 
spürbar verbessert. Die SPD-Fraktion will die Vo-
raussetzungen für einen flächendeckenden Ausbau 
schaffen. Dazu zählt beispielsweise die Anordnungs-
befugnis für die Bundesnetzagentur für Infrastruk-
tursharing und lokales Roaming. 
 

Da es trotz all dieser Maßnahmen Regionen geben 
wird, in denen es der Markt nicht regelt und aus wirt-
schaftlichen Gründen kein Netzausbau erfolgen 
wird, ist ein Bundesförderpro-gramm Mobilfunk 

zwingend notwendig. Es muss überall gleichwertige 
Lebensbedingungen geben. 
 
 
Mit der nun begonnenen Frequenzversteigerung ist 
auch gesichert, dass von Sommer 2019 an die loka-
len Frequenzen für autonome Industrienetze im Be-
reich 3,7-3,8 GHz vergeben werden können. 
 
Das Positionspapier ist unter folgendem Link abruf-
bar:  
https://www.spdfraktion.de/system/fi-
les/documents/positionspapier_mobil-
funk_spd_2019_03.pdf 
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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
ich hoffe Sie hatten eine spannende Lektüre! Den Menschen bei uns im Wahlkreis und in unserer Region möchte 
ich auch ein wichtiger Ansprechpartner für ihre Anliegen und Sorgen sein. Gerne können Sie sich jederzeit tele-
fonisch, per E-Mail oder ganz klassisch per Brief an mich wenden. Ich freue mich auf Ihre Nachricht!  
 
Für mehr Informationen zu meiner politischen Arbeit im Wahlkreis und in Berlin besuchen Sie mich auch gerne 
auf meiner Homepage und bei facebook oder folgen mir auf Twitter und Instagram!  
 

 
 
 
 
Kontakt 
 
Abgeordnetenbüro Berlin: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
T: 030 – 227 73 071 
F: 030 – 227 76 173 

E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 
 

Wahlkreisbüro Waldshut-Tiengen: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Wallstr. 9 / Kaiserstr. 22 
79761 Waldshut-Tiengen 
T: 07751 – 91 76 881 
F: 07751 – 91 76 882 

E: rita.schwarzeluehr-sutter.wk@bundestag.de 

 

Home:  
Facebook: 
Twitter: 
Instagram: 

www.schwarzelühr-sutter.de 
facebook.com/schwarzeluehrsutter 
twitter.com/rischwasu 
instagram.com/rischwasu/ 
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